
Vorheriger Artikel zur Favoritenliste hinzufügen Bildansicht Drucken Fenster schließen Nächster
Landkreis Hall1344 Unterschriften auf 164 Listen gesammeltBürgerbegehren Die Initiative gegen denSteinbruch bei Bölgental hat die Mindestzahlweit übertroffenSatteldorf. Nach der baden-württembergischen Gemeindeordnung ist der Unterschiedzwischen Bürgerentscheid und Bürgerbegehren klein, aber fein: Grundsätzlich stimmen ineinem Bürgerentscheid alle Bürger einer Gemeinde über einen Sachverhalt ab, der imEntscheidungsbereich des Gemeinderats liegt.Einen Bürgerentscheid ins Leben rufen kann der Gemeinderat mit einerZweidrittelmehrheit, und zwar für den Fall, dass er den Sachverhalt, so heißt es in Paragraf21 der Gemeindeordnung wörtlich, „der Entscheidung der Bürger unterstellt“.Allerdings kann nicht nur der Gemeinderat einen Bürgerentscheid veranlassen. Der Anstoßkann auch aus der Bürgerschaft selbst kommen. Die Bürger müssen in diesem Fall zumMittel des Bürgerbegehrens greifen – und genau das ist in Satteldorf nun passiert. DasBürgerbegehren heißt „Steinbruch Bölgental – nein danke“ und trägt damit den selbenNamen wie die Bürgerinitiative.Die Gemeindeordnung sieht vor, dass ein Bürgerbegehren von mindestens sieben Prozentder Bürger unterschrieben sein muss, um wirksam zu werden. Im Fall von Satteldorf wärenalso 292 Unterschriften nötig, gemessen an der Zahl der Wahlberechtigten bei der letztenBundestagswahl. Tatsächlich hat die Bürgerinitiative 1344 Unterschriften auf 164 Listengesammelt, das entspricht 32 Prozent der Wahlberechtigten.Im Bürgerentscheid soll folgende Frage beantwortet werden: „Sollen Gemeinderat undGemeindeverwaltung alle rechtlich zulässigen Maßnahmen ergreifen, um die imRegionalplan Heilbronn-Franken 2020 als Rohstoffsicherungsfläche ausgewiesene Flächezwischen Gröningen und Bölgental von einem neuen Steinbruch freizuhalten?“Antwort mit Ja oder NeinDie Bürger können dann mit Ja und Nein antworten – und dieses Votum hat, so steht es inParagraf 21 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg weiter, die Wirkung einesGemeinderatsbeschlusses: „Er kann innerhalb von drei Jahren nur durch einen neuenBürgerentscheid abgeändert werden.“ Allerdings, und darauf weist die Bürgerinitiative imBegleitschreiben ausdrücklich hin: Der Gemeinderat hat auch die Möglichkeit, das Anliegenbereits vor dem Bürgerentscheid im Sinne des Bürgerbegehrens zu entscheiden. „Hierdurchkönnte der Bürgerentscheid vermieden und der Bevölkerung auch signalisiert werden, dassihre Meinung ernst genommen wird“, heißt es in dem Schreiben wörtlich, das zweiVertrauenspersonen des Bürgerbegehrens, Bernd Ludwig und Martin Doderer, am Mittwochsamt Unterschriften im Rathaus von Satteldorf abgegeben haben.
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„Wir werden jetzt die Unterschriften prüfen“, sagt Bürgermeister Kurt Wackler. In dernächsten Sitzung des Gemeinderats, die am 19. Februar ansteht, will dieGemeindeverwaltung über das dann folgende Verfahren berichten. ⇥Ute Schäfer
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